STATUTEN

I.

Name, Sitz und Zweck

Art. 1
Der Torballclub Blindenheim Basel (TCB Basel) ist ein im Jahre 2001 gegründeter Verein gemäss Art. 60 ff ZGB. Er ist politisch und konfessionell neutral. 

Art. 2
Sitz des TCB Basel ist Basel. 

Art. 3
Zweck des TCB Basel ist die Ausübung des Torballsports. Neben dem Training und dem Wettkampf sollen aber auch Geselligkeit und Teamgeist gefördert werden. 

II.

Mitgliedschaften

Art. 4
Der TCB Basel ist Mitglied der STBV (Schweizerischer Torballvereinigung).

Art. 5
Frauen oder Männer können Aktivmitglieder werden, unabhängig von Religion oder politischer Einstellung. Aktivmitglieder sind alle die aktiv am Trainingsbetrieb und/oder am Turniergeschehen teilnehmen. 


Passivmitglieder können Einzelpersonen oder Institutionen werden.
Ehrenmitglieder können auf Antrag des Vorstandes von der Vereinsversammlung (VV) gewählt werden.

Art. 6
Aufnahmegesuche sind an den Vorstand zu richten, die Vereinsversammlung entscheidet über die Aufnahme.

Art. 7
Der Austritt aus dem TCB Basel muss schriftlich vor der Vereinsversammlung dem Vorstand eingereicht werden. Reguläre Austritte sind auf Ende Kalenderjahr möglich.

Art. 8
Mitglieder, welche ihren statutarischen Pflichten nicht nachkommen, können auf Antrag des Vorstandes durch die Vereinsversammlung aus dem TCB Basel ausgeschlossen werden.

Art. 9
Die Austrittserklärung oder ein Ausschluss entbinden nicht von den Verpflichtungen während der Mitgliedschaftszeit.
Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren ihre Rechte gegenüber dem TCB Basel und haben kein Anrecht auf das Vereinsvermögen. 

Art.10
Die Statuten, Reglemente und Beschlüsse des TCB Basel sind für sämtliche Mitglieder verbindlich. Reglemente und Beschlüsse dürfen nicht den Statuten des TCB Basel widersprechen. 

III.

Finanzen

Art.11
Die Einnahmen der TCB Basel bestehen aus
-
Mitgliederbeiträgen
-
Passivmitgliederbeiträgen
-
Unterstützung vom Blindenheim 
-
Gönnerbeiträgen
-
Vermögensertrag
-
anderen Erträgen

Art.12
Der Mitgliederbeitrag beträgt jährlich maximal Fr. 200.--. Die Höhe des Mitgliederbeitrages wird von der Vereinsversammlung festgelegt.

Art.13
Über nicht budgetierte jährliche Ausgaben bis zu Fr. 1'000.- verfügt der Vorstand des TCB Basel in eigener Kompetenz. Über höhere Beträge entscheidet die Vereinsversammlung.

Art. 14
Die finanzielle Haftung des TCB Basel ist auf das Vereinsvermögen beschränkt. Jede Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

Art. 15
Das Rechnungsjahr endet per 30.11. 

IV.

Organisation

Art. 16
Die Organe des TCB Basel sind:

a)
Die Vereinsversammlung (VV) 
b)
Der Vorstand 
c)
Die Rechnungsrevisoren 

V.

Vereinsversammlung

Art. 17
Die Vereinsversammlung ist oberstes Organ des TCB Basel. 
Art. 18
Die ordentliche Vereinsversammlung findet im Dezember, Januar oder Februar des Jahres statt. Traktandenliste, Jahresbericht, Rechnungsabschluss, Budget und allfällige Anträge werden 3 Wochen davor allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Art. 19
Sämtliche Anträge der Mitglieder müssen 2 Wochen vor der Vereinsversammlung schriftlich beim Präsidenten des TCB Basel eintreffen.

Art. 20
Der Vorstand oder mindestens ein Drittel der Mitglieder können die Einberufung einer ausserordentlichen Vereinsversammlung verlangen. Diese VV hat spätestens drei Monate nach Eingang des Begehrens unter Einhaltung der in Art. 18 und Art. 19 erwähnten Fristen an einem zentral gelegenen Ort stattzufinden.

Art. 21
Die Aufgaben und Kompetenzen der VV umfassen:
a)
Wahl der Stimmenzähler
b)
Bestandesaufnahme und Stimmverteilung
c)
Protokoll
d)
Mutationen
e)
Jahresberichte
f)

Jahresrechnung und Revisorenbericht
g)
Mitgliederbeiträge



h)
Genehmigung aller Reglemente 
i)

Budget 
k)
Wahlen:
 

- Des Präsidenten
 

- des Kassiers
 

- des übrigen Vorstandes sowie 
 

- 2 Revisoren
l)

Anträge
m)
Verschiedenes
n)
Auflösung des TCB Basel

Art. 22
Stimmberechtigt sind alle Aktivmitglieder, der Trainer und alle Vorstandsmitglieder. Bei Doppelfunktionen hat die entsprechende Person nur 1 Stimme. Das Stimmrecht kann nicht übertragen werden.

Art. 23
Die Vereinsversammlung wählt für die Amtszeit von zwei Jahren zwei Revisoren, welche die Revision jährlich vorzunehmen und der VV Bericht zu erstatten haben.

Art. 24
Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern von der Mehrheit keine geheime Stimmabgabe beantragt wird. Bei geheimen Wahlen und Abstimmungen zählen zur Ermittlung der Mehrheit die ungültigen oder leer abgegebenen Stimmen nicht. 

Art. 25
Bei allen Abstimmungen entscheidet das einfache Mehr der anwesenden Stimmen. Ausnahmen bilden nur die Beschlüsse über die Statutenänderungen und über die Auflösung des TCB Basel, welche eine Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Stimmen voraussetzen. 

Art. 26
Bei Wahlen entscheidet das absolute Mehr. 

Art. 27
Über die Geschäfte, die nicht auf der Traktandenliste stehen, können nur mit Zweidrittelsmehrheit rechtsgültige Beschlüsse gefasst werden.

VI.
Vorstand

Art. 28
Der Vorstand, ausführendes Organ des TCB Basel, leitet den TCB Basel, vertritt die Interessen des TCB Basel gegen aussen, vertritt alle Reglemente. 

Art. 29
Der Vorstand besteht aus mindestens vier Mitgliedern:

1 
Präsident
1 
Kassier 
1 
Vizepräsident
1 - 2
Beisitzer

Der Vorstand wird für eine Amtsdauer von 2 Jahren gewählt, wählbar sind alle natürliche Personen, wobei die Mehrheit aus Aktivmitglieder des TCB Basels bestehen muss.

Art. 30
Die Unterschrift des Präsidenten zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied ist für den TCB Basel verbindlich.

Art. 31
Die Geschäftsführung des TCB Basel ist, soweit sie nicht in die Kompetenzen der Vereinsversammlung fällt, Sache des Vorstandes, bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid.

Art. 32
Über die Auflösung des TCB Basel entscheidet die Vereinsversammlung.

Art. 33
Bei Auflösung des TCB Basel ist das Vermögen dem Blindenheim treuhänderisch zu übergeben, bis sich wieder ein neuer Verein mit gleichem oder ähnlichem Zweck in Basel konstituiert. Kommt eine Neugründung innert 10 Jahren nicht zustande, fällt das Vermögen dem Blindenheim zu.
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